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Zahl: 004-1/2023/16 Kematen, 11. Dezember 2023    
  

 

NIEDERSCHRIFT 
über die am 15.11.2023 um 18:30 Uhr  

im großen Saal, Haus der Gemeinde Kematen, stattgefundene  
16. Sitzung des Gemeinderates 

 
 
Beginn: 18:30 Uhr        Ende: 20:45 Uhr 
 
Anwesend: Bgm. Klaus Gritsch 
 Vbgm. Ing. Franz Sailer MBA 
 GV Alexander Abfalterer 
 GV Bernd Raitmair 
 GV Mag. (FH) Klaus Schermer 
 GR Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Haberl (Ersatz für GR Zangerl) 
 GR Günther Hochstaffl 
 GR Mag. Elfriede Hörtnagl-Zofall 
 GR HR Mag. Kurt Manfred Jordan 
 GR Ruth Sandra Köck 
 GR Hermann Ladstätter 
 GR Elisabeth Partl 
 GR Markus Plunser, MSc 
 GR Markus Bauer (Ersatz für GR Häusler) 
 GR Dipl.-Ing. Theresa Spörr (Ersatz für GR Mayr) 

 
Entschuldigt: GR Lisa Häusler 
 GR Matthias Mayr 
 GR Michaela Zangerl 
 
Schriftführer: AL Matthias Bachmann 
 
 

TAGESORDNUNG 
 

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

2. Berichte der Ausschussobleute 
 

3. Bericht des Bürgermeisters 
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4. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Tarifordnung für die 
Freiwillige Feuerwehr Kematen 

 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Wasserbenützungsgebühr 

 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Kanalbenützungsgebühr 

 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Kanalanschlussgebühr  

 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Müllabfuhrordnung  

 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Abfallgebührenordnung 

 
10. Beratung und Beschlussfassung über den privatrechtlichen Vertrag gemäß § 33 TROG 

2022 mit Christine Häusler, Brigitte Seelos und Eva Stocker 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung des Bebauungsplanes und 
Ergänzenden Bebauungsplanes B39 Innsbrucker Straße – Häusler, Stocker, Seelos 

 
12. Beratung und Beschlussfassung über den privatrechtlichen Vertrag gemäß § 33 TROG 

2022 mit der ZIMA UNTERBERGER Kematen Invest GmbH 
 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung des Entwurfs der 
Flächenwidmungsplanänderung im Bereich von Teilflächen der GP 2349, 2347/3, 2348, 
2090/3, 2347/2, 2347/1, KG Kematen (ZIMA) 
 

14. Vortrag der Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes 
 

15. Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses über die Vorprüfung der 
Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes 

 
16. Beschlussfassung der Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes und Entlastung der 

Rechnungsleger 
 

17. Personalangelegenheiten 
 

18. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

 
VERHANDLUNGSPROTOKOLL 

 

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
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2. Berichte der Ausschussobleute 
 
• Friedhoferweiterungsausschuss 

Obmann Vbgm. Ing. Sailer MBA berichtet, dass die Bauarbeiten am Friedhof 
fertiggestellt sind. 
 

• E-Werk- und Infrastrukturausschuss 
Obmann GV Mag. (FH) Schermer informiert, dass am Recyclinghof mit den 
Umbauarbeiten hinsichtlich Schrankenanlage und Videoüberwachung begonnen 
wurde. Bis Anfang Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Als 
Zutrittsberechtigung erhalten die Kemater Haushalte in der Folge eine Bürgerkarte. 
Die geplante Ablauforganisation wird vom Obmann erläutert. Dazu wird die 
Bevölkerung noch detailliert informiert werden. Im kommenden Jahr sollen die 
Öffnungszeiten ausgeweitet werden. 
Der Obmann berichtet weiter, dass der Ausschuss sich dafür ausgesprochen hat, als 
zusätzlichen Service den BürgerInnen einen Abholservice für Wertstoffe über die 
„Mullala“ anzubieten. Der Gemeinde entstehen dadurch keine Kosten oder 
Aufwendungen. Auf Anfrage von GR Mag. Hörtnagl-Zofall führt GV Mag. (FH) 
Schermer weiter aus, dass die „Mullala“ bereits im Mittelgebirge tätig sind. Der 
geplante Ablauf betreffend Zutrittssystem und Entsorgung wird vom Obmann 
erläutert.  
 

• Schul-, Jugend- und Integrationsausschuss 
Obmann GR Plunser, MSc berichtet, dass eine Online-Umfrage zum Thema „Jugend 
in Kematen“ durchgeführt wird, die die Grundlage für den Jugendbeteiligungstag 
bildet, der im Frühjahr 2024 stattfinden soll. Der Ausschuss hat mit GR Markus 
Plunser, MSc, Magdalena Sailer und Daniel Tiefnig dafür ein Organisationsteam 
benannt. 

 
• Sozial- und Wohnungsausschuss 

GR Köck berichtet von den beiden vergangenen Sitzungen, in denen die freien 
Parkplätze beim Wohnbauprojekt „Wohnen an der Melach“ den Bewohnern 
zugewiesen wurden und Wohnungsvergaben stattfanden.  
GR Köck führt weiter an, dass nunmehr weitere 4 Wohnungen zur Vergabe stehen.   
 

• Überprüfungsausschuss 
Obmann GV Raitmair ersucht um nachfolgende Berichtigung des Protokolls der 15. 
Gemeinderatssitzung, TOP 2 – Überprüfungsausschuss: 
GV Raitmair berichtet von der Sitzung vom 01.08.2023. Die Kassenprüfung von 
Gemeinde und E-Werk ergaben keine Mängel. Obmann GV Raitmair berichtet 
weiter, dass die Nachbesetzung von Bernhard Hornegger im E-Werk nicht erst im 
April 2024, sondern sofort mit Vollbeschäftigung erfolgen soll.  
Das Protokoll der 15. Gemeinderatssitzung wird dahingehend geändert. 
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• Verkehrs- und Sicherheitsausschuss 
Obmann GR HR Mag. Jordan berichtet, dass sich der Ausschuss dafür ausgesprochen 
hat, für die interne Erschließungsstraße „Wohnen an der Melach“ eine 
Einbahnregelung zu schaffen. Der Verordnungsentwurf dazu ist in Ausarbeitung. 
Für die Einbindung des Mühlbachweges in die Sellrainer Landesstraße hat sich der 
Ausschuss für eine Ampelregelung ausgesprochen, da ein Kreisverkehr nicht möglich 
ist. Diese Ampel soll mit der Ampel Einbindung Messerschmittweg kombiniert 
werden. Dafür soll eine Verkehrszählung stattfinden.  
Beim Fußgängerübergang Dorfplatz wird als Verbesserung eine LED-Blinklichtanlage 
als zusätzlicher Hinweis auf den Fußgängerübergang installiert.  
Bei der Feldwegkreuzung südlich des „Christus in der Au“ sollen für den West- und 
für den Ostfeldweg „Vorrang geben“ verordnet werden. 
Der ruhende Verkehr in Kematen wird in nächster Zeit bearbeitet werden. 
 

• Gemeindegutsagrargemeinschaft Burgseitenwald 
Substanzverwalter GR HR Mag. Jordan berichtet, dass im Sellraintal ein Lagerplatz 
gestaltet wird. Nach positiver Beurteilung der Landesgeologie soll dieser Lagerplatz 
nunmehr gestaltet werden. Für eine spätere Nutzung als Parkplatz mit rd. 65 
Parkplätzen ist eine entsprechende Flächenwidmung der Gemeinde Grinzens 
notwendig.  
Der sogenannte Tafelweg im Sellraintal soll als Forstweg ausgestaltet werden. Hier 
ist eine Mitfinanzierung durch die Gemeindegutsagrargemeinschaft notwendig, da 
auf Grund von Käferbefall in diesem Gebiet immer wieder Holzschlägerungen 
notwendig sind.  
 

• Gemeindegutsagrargemeinschaft Afling 
Substanzverwalter GR HR Mag. Jordan berichtet, dass mit der Sanierung des 
Senngebäudes in der Aflinger Alm begonnen wurde. Das Dach wurde notabgedeckt, 
da durch Holzschlägerarbeiten die Sanierung nicht fertiggestellt werden konnte.  

 
 

3. Bericht des Bürgermeisters 
 

• LED-Saalbeleuchtung im Haus der Gemeinde 
Der Bürgermeister dankt Michael Leitner und Gabriele Partl, die derzeit die 
Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED durchführen. 

 
• Fertigstellung Bahnhofstraße 

Der Bürgermeister berichtet, dass in der Bahnhofstraße derzeit die Bepflanzung der 
Bäume vorgenommen wird und die Bauarbeiten in Kürze fertiggestellt werden. 
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• Bauarbeiten Industriestraße  
Der Bürgermeister berichtet, dass mit den Bauarbeiten der Industriestraße (nördlich 
ehem. Tunap-Areal) gestartet wurde. Auf Anregung von GR HR Mag. Jordan wird der 
Bürgermeister mit dem Planer und dem Grundeigentümer die weitere 
Vorgehensweise betreffend Baum besprechen. 

 
• Kunstrasen in Betrieb 

Der Bürgermeister berichtet, dass der neu errichtete Kunstrasenplatz bereits in 
Betrieb gegangen ist.  

 
• Jungbürgerfeier 

Der Bürgermeister dankt GR Häusler und Sandro Gspan für die Organisation und 
Abhaltung der Jungbürgerfeier, an der rd. 70 JungbürgerInnen teilnahmen. 

 
• Sportehrenzeichen in Gold für Arno Bucher 

Der Bürgermeister berichtet, dass unser Obmann des SV Kematen, Zweigverein 
Fußball mit dem Sportehrenzeichen in Gold für seine Verdienste um den Fußball 
ausgezeichnet wurde.  

 
• Freizeitzentrum Axams 

Der Bürgermeister berichtet, dass der Bürgermeister der Gemeinde Axams die 
Planungsverbände der Umlandregionen und den Tourismusverband darüber 
informiert hat, dass eine Sanierung des Freizeitzentrums Axams auf rd. € 23 Mio. und 
ein Neubau auf rd. € 25 Mio. geschätzt wurde. Eine Finanzierung ist nur mit großer 
Beteiligung des Landes und des Tourismusverbandes möglich. Der laufende Betrieb 
ist mit einem jährlichen Abgang von rd. € 1 Mio. für die Gemeinde Axams nicht mehr 
leistbar.  

 
• Gala der Meister 

Der Bürgermeister berichtet, dass bei der Gala der Meister im Congress Innsbruck 
Florian Bucher aus Kematen ausgezeichnet wurde. 
 

• Seniorengeburtstagsfeier  
An der heurigen Seniorengeburtstagsfeier haben im Gasthof Altwirt über 80 Jubilare 
teilgenommen.  
  

• 3 Mobilitätssterne für Kematen 
Die Gemeinde Kematen erreichte beim heurigen Mobilitätscheck, der wiederum zur 
Erlangung von Förderungen wichtig ist, mit 59 % wiederum 3 Mobilitätssterne.  

 
• Biberdamm entfernt 

Der Bürgermeister berichtet, dass ein Biberdamm im Unterlauf des Mühlbachs 
(Kemater Gießen) nach Rücksprache mit der Biberbeauftragten entfernt wurde. 
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4. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Tarifordnung für die Freiwillige 
Feuerwehr Kematen 
 
Der Bürgermeister bringt den Anwesenden die vorliegende Tarifordnung für die 
Freiwillige Feuerwehr Kematen zur Kenntnis und stellt den Antrag, die Tarifordnung für 
die Freiwillige Feuerwehr Kematen zu beschließen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Wasserbenützungsgebühr 
 

Der Bürgermeister informiert, dass gemäß Förderungsrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 
Tirol 2018 (FRL SWW T 2018) die Wasser- und Kanalbenützungsgebühr, sowie die 
Kanalanschlussgebühr angepasst werden sollen. Dies ist für die Erlangung von Bundes- 
und Landesförderungen, bzw. für die Aufnahme von WLF-Darlehen notwendig. 
GR Mag. Hörtnagl-Zofall spricht sich gegen eine Erhöhung für private Haushalte aufgrund 
der Teuerung und der hohen Inflation aus. Insbesondere spricht sie sich gegen diese 
unsoziale Erhöhung von Gebühren für die Daseinsvorsorge, die ohnehin zur Verfügung 
gestellt werden müssen, aus. 
GV Raitmair sieht auf Grund der Herausforderung der nächsten Jahre (Sanierung 
Wasserversorgung Kemater Alm) die o.a. Gebührenerhöhung auf Grund der damit 
verbundenen Förderungen als notwendig. GR HR Mag. Jordan schließt sich der Meinung 
von GV Raitmair an und führt weiter aus, dass auch bei der Ortskanalisation erhebliche 
Investitionen anstehen. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, gemäß Förderungsrichtlinie Siedlungswasser-
wirtschaft Tirol 2018 (FRL SWW T 2018) die Wasserbenützungsgebühr ab 01.10.2024 von           
€ 1,06 / m³ auf € 1,13 / m³ Wasserverbrauch anzuheben.  
 
Beschluss: 13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (GR Mag. Hörtnagl-Zofall, GR Ladstätter) 
 
 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Kanalbenützungsgebühr 
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, gemäß Förderungsrichtlinie Siedlungswasser-
wirtschaft Tirol 2018 (FRL SWW T 2018) die Kanalbenützungsgebühr ab 01.10.2024 von             
€ 2,36 / m³ auf € 2,53 / m³ Wasserverbrauch anzuheben. 
 
Beschluss: 13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (GR Mag. Hörtnagl-Zofall, GR Ladstätter) 
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7. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Kanalanschlussgebühr 
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, gemäß Förderungsrichtlinie Siedlungswasser-
wirtschaft Tirol 2018 (FRL SWW T 2018) die Kanalanschlussgebühr ab 01.01.2024 von                  
€ 5,93/ m³ auf € 6,35 / m³ umbauter Raum anzuheben. 
 
Beschluss: 13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (GR Mag. Hörtnagl-Zofall, GR Ladstätter) 
 
 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Müllabfuhrordnung 
 
GV Mag. (FH) Schermer bringt den Anwesenden den vorliegenden Entwurf einer 
Neufassung der Müllabfuhrordnung zur Kenntnis. Die Neufassung ist durch die 
Änderungen am Recyclinghof und bei der Müllabholung notwendig. Im Ausschuss wurde 
die Neufassung besprochen.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Neufassung der Müllabfuhrordnung zu 
beschließen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Abfallgebührenordnung 
 
GV Mag. (FH) Schermer bringt den Anwesenden den vorliegenden Entwurf einer 
Neufassung der Abfallgebührenordnung zur Kenntnis. Die Neufassung umfasst 
notwendige Gebührenanpassungen und Aktualisierungen der Tarife. Im Ausschuss wurde 
die Neufassung detailliert besprochen. Die gestellten Anfragen wurden von GV Mag. (FH) 
Schermer beantwortet. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Neufassung der Abfallgebührenordnung zu 
beschließen. 
 
Beschluss: 14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme (GR Mag. Hörtnagl-Zofall mit der Begründung,  

    dass sie gegen eine Erhöhung für private Haushalte ist) 
 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über den privatrechtlichen Vertrag gemäß § 33 TROG 
2022 mit Christine Häusler, Brigitte Seelos und Eva Stocker 
 
Der Bürgermeister bringt den Anwesenden den vorliegenden Entwurf des 
privatrechtlichen Vertrags gemäß § 33 TROG 2022 mit Christine Häusler, Brigitte Seelos 
und Eva Stocker zur Kenntnis. Der Entwurf wurde im Ausschuss besprochen und 
Einvernehmen mit den Vertragspartnern hergestellt. 
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, den privatrechtlichen Vertrag gemäß § 33 TROG 
2022 mit Christine Häusler, Brigitte Seelos und Eva Stocker zu beschließen. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung des Bebauungsplanes und 
Ergänzenden Bebauungsplanes B39 Innsbrucker Straße – Häusler, Stocker, Seelos 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kematen in Tirol hat in seiner Sitzung vom 04.10.2023 
die Auflage des von der Planalp ZT GmbH ausgearbeiteten Entwurfes über die Erlassung 
eines Bebauungsplanes und Ergänzenden Bebauungsplanes B39 Innsbrucker Straße – 
Häusler, Stocker, Seelos im Bereich der Gp 2281/2 KG Kematen, vom 06.09.2023, zur 
öffentlichen Einsichtnahme in der Zeit vom 09.10.2023 bis zum 07.11.2023 beschlossen. 
 
Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind keine Stellungnahmen eingelangt. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kematen in 
Tirol gemäß § 64 Abs. 4 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, die 
Erlassung des von der Planalp ZT GmbH ausgearbeiteten Bebauungsplanes und 
Ergänzenden Bebauungsplanes B39 Innsbrucker Straße - Häusler, Stocker, Seelos im 
Bereich der Gp 2281/2 KG Kematen, vom 06.09.2023. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
 

12. Beratung und Beschlussfassung über den privatrechtlichen Vertrag gemäß § 33 TROG 
2022 mit der ZIMA UNTERBERGER Kematen Invest GmbH 
 
Der Bürgermeister bringt den Anwesenden den vorliegenden Entwurf über den 
privatrechtlichen Vertrag gemäß § 33 TROG 2022 mit der ZIMA UNTERBERGER Kematen 
Invest GmbH zur Kenntnis. 
GR HR Mag. Jordan führt zum gegenständlichen Projekt aus, dass ein Lärmschutz für die 
Wohnbevölkerung mitgedacht werden muss. Vbgm. Sailer sagt dazu, dass dies im Zuge 
der Erlassung des Bebauungsplanes geschehen wird. Der Bürgermeister ergänzt, dass bei 
der Situierung des Gebäudes der Lärmschutz für die Wohnbevölkerung mitberücksichtigt 
wird. 
GR Mag. Hörtnagl-Zofall führt an, dass bei dieser Betriebsansiedelung die Vorgaben, die 
im Gewerbegebiet NORD gemacht wurden, in Bezug auf die Arbeitsplätze nicht 
eingehalten werden. Ebenfalls kritisiert sie die Regelung der Konventionalstrafe und die 
Deckelung und Höhe der zu entrichtenden Kommunalsteuer. Sie sieht durch die geplante 
Betriebsansiedelung eine unzumutbare Mehrbelastung im Allgemeinen und im 



   GRprot 16 - 15.11.23_barrierefrei.docx 
   Seite 9 / 14 

 

Besonderen für die umliegenden Bewohner an Verkehr, Erschütterung, Lärm und 
Schadstoffe. 
Vbgm. Ing. Sailer MBA führt dazu aus, dass sich der Grundeigentümer für diesen Partner 
entschieden und die Gemeinde im Tauschweg eine größere Grundstücksfläche bekommt, 
die zur Realisierung der Industriestraße mit Errichtung eines Kreisverkehrs und 
Gehsteiges notwendig ist. Die Verkehrssituation wird mit dem neuen Eigentümer 
besprochen. Die ursprünglich seit Jahrzehnten gewidmete Gewerbe- und Industriefläche 
wurde in Lagerfläche (Fa. Porr) umgewidmet. Gerade im Hinblick auf „Seveso“ war diese 
Flächenwidmungsplanänderung von Vorteil. Als erster Schritt ist nunmehr die 
vorliegende Flächenwidmungsplanänderung vorgesehen, die u.a. auch für die 
Verkehrsflächen notwendig ist, damit eine Entlastungsstraße geschaffen werden kann.  
GR Ladstätter sieht die Ansiedelung der Fa. Huppenkothen als unattraktiv an und 
kritisiert, dass niemand informiert worden ist. Durch die Baumaschinen wird 
Erschütterung und Lärm verursacht. 
Der Bürgermeister führt in einer Debatte aus, dass dies der erste Schritt im Rahmen eines 
Gesamtprojektes ist. Der Gemeinderat hat diesen Projektausarbeitung bereits vorgestellt 
bekommen. Die weitere Entwicklung erfolgt gemeinsam mit dem Grundeigentümer in 
den nächsten Jahren. Auf Anfrage von GR Plunser, MSc sollen auf dem gesamten Areal 
rd. 160 Arbeitsplätze geschaffen werden, führt der Bürgermeister weiter aus.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den privatrechtlichen Vertrag gemäß § 33 TROG 
2022 mit der ZIMA UNTERBERGER Kematen Invest GmbH zu beschließen.  
 
Beschluss: 11 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (GR Mag. Hörtnagl-Zofall, GR Ladstätter),  

  2 Stimmenthaltungen (GR HR Mag. Jordan, GR Dipl.-Ing. Spörr) 
 
 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung des Entwurfs der 
Flächenwidmungsplanänderung im Bereich von Teilflächen der GP 2349, 2347/3, 2348, 
2090/3, 2347/2, 2347/1, KG Kematen (ZIMA) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kematen in Tirol hat in seiner Sitzung vom 04.10.2023 
die Auflage des von der Planalp ZT GmbH ausgearbeiteten Entwurfes über Änderung des 
Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Kematen in Tirol vom 26.09.2023, 
Planungsnummer 320-2023-00004, zur öffentlichen Einsichtnahme in der Zeit vom 
09.10.2023 bis zum 07.11.2023 beschlossen. 
 
Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind keine Stellungnahmen eingelangt. 
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Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kematen i. T. 
gemäß § 68 Abs. 3 i.V.m § 63 Abs. 9 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. 
Nr. 43/2022, die vom gegenständlichen Entwurf der Planalp ZT GmbH vom 26.09.2023, 
Planungsnummer 320-2023-00004, umfasste Änderung des Flächenwidmungsplanes.  
 
Beschluss: 11 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (GR Mag. Hörtnagl-Zofall, GR Ladstätter),  

  2 Stimmenthaltungen (GR HR Mag. Jordan, GR Dipl.-Ing. Spörr) 
 
 

14. Vortrag der Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes 
 
Obmann GR Mag. (FH) Schermer bringt den Anwesenden die Erfolgsrechnung und Bilanz 
2022 des E-Werkes zur Kenntnis. Ein spezieller Dank gilt dem Betriebsleiter und seinen 
Mitarbeitern für die geleistete Arbeit. 
Der Bürgermeister dankt dem Obmann und dem Betriebsleiter mit den Mitarbeitern für 
die geleistete Arbeit. 
 
 

15. Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses über die Vorprüfung der 
Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes 
 
Obmann GR Raitmair bringt dem Gemeinderat das Protokoll über die Vorprüfung der 
Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes zur Kenntnis. Der Überprüfungsausschuss 
hat am 01.08.2023 die Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes im Sinne des § 111 
TGO überprüft. Es wurde von den Mitgliedern des Überprüfungsausschusses einstimmig 
festgestellt, dass die Prüfung der Bilanz und der GuV des E-Werkes der Gemeinde 
Kematen in Tirol den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit entspricht. Die Prüfung erfüllt die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit und hat keinerlei Mängel ergeben. 
Der Obmann gratuliert zum tollen Ergebnis. 
 
 

16. Beschlussfassung der Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des E-Werkes und Entlastung der 
Rechnungsleger 
 

Der Bürgermeister übergibt den Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt an Vbgm. Ing. 
Franz Sailer und verlässt gemeinsam mit GR Mag. (FH) Schermer den Sitzungssaal zu 
diesem Tagesordnungspunkt 
 
Vbgm. Ing. Sailer stellt den Antrag, im Sinne des § 108 TGO die Erfolgsrechnung und 
Bilanz 2022 des E-Werkes in der vorgelegten Form zu genehmigen und den 
Rechnungslegern die Entlastung zu erteilen. 
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      Erfolgsrechnung und Bilanz 2022 des Elektrizitätswerkes Kematen 
 
GuV 
Erträge  € 4.167.576,97 
Aufwendungen € 2.699.945,87 
Gewinn  € 1.467.631,10 
 
Bilanzsumme 31.12.2022 
Aktiva   € 6.065.272,37 
Passiva  € 4.597.641,27 
Jahresergebnis € 1.467.631,10 

 
Beschluss: einstimmig 
 
Vbgm. Ing. Sailer dankt dem Betriebsleiter mit seinem Team für die geleistete Arbeit und 
übergibt den Vorsitz wiederum an den Bürgermeister.  
 
 

17. Personalangelegenheiten 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit zu behandeln. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Dieser Punkt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und ist dem 
Originalprotokoll beigefügt. 
 
 

18. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

• Senke im Gehsteig Oberinntalerstraße/Mühlbachweg 
GR Bauer weißt darauf hin, dass sich im Gehsteig bei der Kreuzung Oberinntaler-
straße/Mühlbachweg eine Senke gebildet hat.  

 
• Betrieb Kunstrasenplatz 

GR Mag. Hörtnagl-Zofall bringt einen schriftlichen Antrag zum Betrieb des 
Kunstrasenplatzes ein und stellt die Anfrage zur öffentlichen Zugänglichkeit. 
Der Bürgermeister antwortet, dass nach Fertigstellung der Schließanlage am 
Kunstrasenplatz die Zugangsregeln festgelegt werden.  
Dieser Antrag wird dem Sport-, Mobilitäts- und Ausschuss für gemeindeeigene 
Anlagen zur Behandlung zugewiesen. 
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Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, dankt der Bürgermeister dem 
Gemeinderat für die konstruktive Zusammenarbeit und schließt die Sitzung. 
 
Der Protokollführer: 
 
 
 
Matthias Bachmann  
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